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INFO BSSB vom August 2020 

 

Waffenrecht und Versammlungsrecht 

Waffen- und Versammlungsbehörden sind in Bayern die Kreisverwaltungsbehörden, also die 

Landratsämter und kreisfreien Städte. Das Bayerische Staatsministerium des Innern, für 

Sport und Integration koordiniert und steuert als oberste Landesbehörde, wie die 

Kreisverwaltungsbehörden das Waffen- und Versammlungsrecht umsetzen. Beide 

Rechtsmaterien sind Teil des so genannten Besonderen Sicherheitsrechts. 

 

Waffenrecht 

Das Waffenrecht regelt, wer Umgang mit Waffen haben darf. Ziel ist es, die innere Sicherheit 

zu stärken. Dazu wird der private Umgang mit Waffen geregelt. 

Der Waffenbegriff des Waffengesetzes ist eher weit. Er erfasst nicht nur Schusswaffen, 

sondern auch gefährliche Gegenstände. Einige Waffen sind erlaubnisfrei, für andere ist eine 

Erlaubnis erforderlich und wieder andere sind verboten. 

Ist für den Umgang mit einer Waffe eine Erlaubnis nötig, darf die Waffenbehörde sie nur 

erteilen, wenn der Betreffende zuverlässig, geeignet und sachkundig ist und auch ein 

Bedürfnis hat. Als Bedürfnis erkennt das Waffenrecht zum Beispiel die Jagd, den 

Schießsport oder eine besondere Gefährdung an. Für einzelne Bedürfnisarten gelten teils 

Besonderheiten zum Beispiel zum Mindestalter. Das Waffenrecht bestimmt zudem, wie 

Schusswaffen aufbewahrt werden müssen, damit eine Gefährdung weitestgehend 

ausgeschlossen ist. Wer eine Waffenerlaubnis will, muss die sichere 

Aufbewahrungsmöglichkeit nachweisen. Die Waffenbehörde kontrolliert die Aufbewahrung 

stichprobenartig auch vor Ort. 

Das Waffenrecht regelt auch, ob und welche Erlaubnis erforderlich ist, wenn eine Waffe 

nach, durch oder aus Deutschland verbracht werden soll. 

Seit 1. Januar 2013 können die Waffenbehörden auf ein Nationales Waffenregister 

zurückgreifen, in dem bundesweit Angaben zu Erlaubnisinhabern und ihren Schusswaffen 

eingetragen sind. 

Waffenbehörden sind in Bayern die kreisfreien Städte und Landratsämter. Sie sind 

Ansprechpartner für Fragen zum Waffenrecht. 
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Aktuell: Bedürfnisnachweis von Sportschützen zu Zeiten 

von Corona 

Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie war der Schießbetrieb für Sportschützen in den 

vergangenen Monaten nicht möglich. Erst seit Kurzem zeichnen sich hier wieder erste 

Lockerungen ab. 

Damit den Sportschützen kein Nachteil dadurch entsteht, dass sie unverschuldet am 

Training gehindert waren, wurden die Waffenbehörden angewiesen, zugunsten der 

Sportschützen hinsichtlich zu erbringender Bedürfnisnachweise wie folgt zu verfahren: 

1. Die Monate März bis Mai 2020 werden zugunsten des Sportschützen im Rahmen der 

Bedürfnisprüfung nach § 14 WaffG nicht berücksichtigt. Der Nachweiszeitraum wird 

entsprechend verlängert. Nicht erbrachte Schießnachweise können daher im 

Verlängerungszeitraum nachgeholt werden. 

2. Entsprechendes gilt für die Monate ab Juni 2020, wenn der Sportschütze – 

beispielsweise durch eine Bestätigung seines Schießsportvereins – nachweist, dass 

ihm die Ausübung des Schießsports auch weiterhin nicht möglich war. In Betracht 

kommen hier insbesondere Fälle, in denen Schießstände erst später wiedereröffnet 

wurden oder in denen ein verknapptes  

3. Angebot an Schießterminen aufgrund der infektionsschutzrechtlich gebotenen 

Einschränkungen/Hygienekonzepte bestand. 

4. Hiervon unberührt bleiben Konstellationen, in denen ein Sportschütze die 

Voraussetzungen auch unabhängig von den Corona-Beschränkungen bereits erfüllen 

konnte, indem er den Schießsport zwar nicht monatlich, aber achtzehn Mal innerhalb 

eines Jahres im Sinne von Nr. 14.2.1 WaffVwV betrieben hat, bevor ihm die 

Ausübung unmöglich wurde. 
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Drittes Waffenrechtsänderungsgesetz 2020 

Durch das Dritte Waffenrechtsänderungsgesetz wird das deutsche Recht an die im Jahr 

2017 geänderte EU-Feuerwaffenrichtlinie angepasst. Die Änderung der Richtlinie erfolgte als 

Reaktion auf die Terroranschläge von Paris im Jahr 2015. Um den illegalen Zugang zu 

Schusswaffen zu erschweren, sollen künftig innerhalb der Europäischen Union sämtliche 

Schusswaffen und ihre wesentlichen Teile über ihren gesamten „Lebenszyklus“ hinweg 

behördlich über die nationalen Waffenregister rückverfolgbar sein. Das Dritte 

Waffenrechtsänderungsgesetz enthält darüber hinaus Erleichterungen für Sportschützen und 

Jäger. 

Im Wesentlichen enthält das Gesetz folgende Änderungen: 

des waffenrechtlichen Bedürfnisses wird gemäß den Vorgaben der EU-

Feuerwaffenrichtlinie alle fünf Jahre erneut überprüft. 

des Schießsportvereins (ab 2026 des Verbands) glaubhaft machen, dass sie in den letzten 

24 Monaten den Schießsport mindestens einmal alle drei Monate oder mindestens sechsmal 

innerhalb eines abgeschlossenen Zeitraums von jeweils zwölf Monaten betrieben haben. 

Dieser Schießnachweis ist nur mit einer Waffe je Kategorie (Lang-/Kurzwaffe) zu erbringen, 

also maximal mit zwei Waffen. Sind seit Eintragung der ersten Schusswaffe in die 

Waffenbesitzkarte zehn Jahre vergangen, reicht für Sportschützen zum Nachweis des 

fortbestehenden Bedürfnisses eine Bescheinigung des Vereins über die Mitgliedschaft aus. 

 

Verfahrenserleichterungen enthält, können künftig nur noch maximal zehn Schusswaffen 

eingetragen werden. Für weitere Waffen ist das reguläre Verfahren zur Eintragung in eine 

„grüne Waffenbesitzkarte“ zu durchlaufen. 

künftig auch eine Auskunft der Verfassungsschutzbehörde eingeholt. Bei Mitgliedern in einer 

verfassungsfeindlichen Vereinigung ist regelmäßig von einer waffenrechtlichen 

Unzuverlässigkeit auszugehen. 

 

Jäger bei der Jagdbehörde eine Erlaubnis zum Einsatz von Nachtsichttechnik beantragen, 

z.B. um effektiver auf Schwarzwild zur Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest zu 

jagen. 



4 
 

 

die neu hergestellt oder neu nach Deutschland verbracht werden, zu kennzeichnen. Für 

Waffenhersteller und -händler gelten Anzeigepflichten. 

angezeigt werden. Die Anzeigepflicht gilt jedoch erst, wenn die entsprechende Waffe 

überlassen, erworben oder vernichtet wird (Besitzstandsregelung). 

Kartuschenmunition abfeuern können) gehören künftig der waffenrechtlichen Kategorie an, 

der sie vor ihrem Umbau angehörten. 

- und 10 Patronen für Langwaffen) 

werden verboten. Bereits erworbene Magazine stehen unter Bestandsschutz (Stichtag 13. 

Juni 2017). Außerdem können Sportschützen eine Ausnahmegenehmigung beim 

Bundeskriminalamt beantragen. 

Für weitere Informationen wird auf die unter Downloads verfügbare Version des 

Waffengesetzes ab dem 01.09.2020 und die häufig gestellten Fragen und Antworten zu den 

Rechtsänderungen verwiesen sowie ergänzend auf die Seite des Bundesministeriums des 

Innern, für Bau und Heimat. 

 

 

 

INFO DSB vom 07.08.2020 

Waffenrecht 

Waffenrecht: Änderungen des Nationalen 

Waffenregisters zum 01.09.2020 

07.08.2020 11:50 

Mit der Umsetzung der Vorgaben der Europäischen Feuerwaffenrichtlinie in nationales Recht 

hat das 3. Waffenrechtsänderungsgesetz auch Änderungen für das Nationale Waffenregister 

(NWR2) beschlossen. Diese treten mit den übrigen Änderungen des 3. 

Waffenrechtsänderungsgesetz zum 01.09.2020 in Kraft. Diese werden im Folgenden 

aufgeführt.  

 Jeder Waffen-Besitzer bekommt eine persönliche ID für das Nationale 

Waffenregister, eine NWR-ID. Dieser Nummer ist ein „P“ vorangestellt. Diese ID 

entspricht den Datenschutzrichtlinien, da sie verschlüsselt aus unterschiedlichen 

Daten generiert wird. 

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/sicherheit/waffenrecht/waffenrecht-aenderung/waffenrecht-aenderung-liste.html;jsessionid=DA07CBC41E3BD71B4808B2CB43F169D3.2_cid373
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/sicherheit/waffenrecht/waffenrecht-aenderung/waffenrecht-aenderung-liste.html;jsessionid=DA07CBC41E3BD71B4808B2CB43F169D3.2_cid373
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 Jeder Jäger und Sportschütze erhält zusätzlich eine Erwerbs-ID. Gekennzeichnet 

durch ein „E“. Die persönliche NWR- sowie die Erwerbs-ID werden vom Amt in die 

jeweilige Waffenbesitzkarte eingestempelt. 

 Alle Schusswaffen und wesentlichen Waffenteile erhalten eine ID, diese wird durch 

ein „W“ bei Schusswaffen und ein „T“ bei wesentlichen Waffenteilen geführt. Das 

führende wesentliche Waffenteil bei Langwaffen ist das Gehäuse und bei Kurzwaffen 

das Griffstück. Weitere wesentliche Waffenteile sind u.a. der Lauf und der Verschluss 

bzw. Verschlusskopf. 

 Alle NWR ID Nummern sind 21-stellig. 

 Beim Ver-/Ankauf von Waffen müssen alle vorgenannten IDs des Käufers und 

Verkäufers bekannt sein. Sie sollten auf dem Kaufvertrag festgehalten werden. 

 Bei einem längeren Verbleib der Waffe beim Büchsenmacher müssen die IDs 

bekannt sein und beim NWR gemeldet werden. Das übernimmt in der Regel der 

Büchsenmacher/Händler. 

 Die An- und Abmeldefristen von Waffen belaufen sich nach wie vor auf 14 Tage. 

 Zum Kaufen von Munition genügt nach wie vor der Jagdschein, die WBK mit 

eingetragenem Munitionserwerb oder der Munitionserwerbschein. 

 

 

Der Deutsche Schützenbund empfiehlt allen Waffenbesitzern, ihre persönliche NWR- und die 

Erwerbs-ID bei der zuständigen Behörde frühzeitig abzufragen. Am besten informieren Sie 

sich vorab, wie die zuständige Ordnungsbehörde das Verfahren zum Eintrag der IDs in die 

WBK vornehmen möchte.  

 


